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Stadt Detmold 
 
205 2. Änderungssatzung zur „Satzung über den 

Beirat für die Belange von Menschen mit Be-
hinderung vom 07.11.2008 (zuletzt geändert 
durch 1. Änderungssatzung vom 06.04.2010)“ 
vom 01.06.2015 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 01.Oktober 2013 (GV NRW S. 563 bis 572) 
beschließt der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
21.05.2015 folgende Satzung: 
 

§ 1 
§ 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
§ 4 Vorsitz im Beirat 
 

(1) Der Beirat wählt aus seiner Mitte in zwei getrennten 
Wahlgängen einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsit-
zende und zwei stellvertretende Vorsitzende. 

(2) Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende leitet die Sit-
zung des Beirates für die Belange von Menschen 
mit Behinderung und vertritt ihn nach außen. 

(3) Im Fall der Verhinderung wird der Vorsitzende bzw. 
die Vorsitzende durch die 1. Stellvertretung vertre-
ten. Ist auch diese abwesend, übernimmt die 2. 
Stellvertretung die Aufgaben. 

(4) Scheidet der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende oder 
eine Stellvertretung aus, nimmt die entsprechende 
Stellvertretung die Aufgaben vorübergehend wahr. 
In der auf das Ausscheiden folgenden Sitzung ist 
dann ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin zu wäh-
len. Dieses Verfahren ist auch einzuhalten im Falle 
des Rücktritts eines oder einer der Obengenannten.  
Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende und die stell-
vertretenden Vorsitzenden können mit 2/3 Mehrheit 
der stimmberechtigten Mitglieder abgewählt werden. 

 
§ 2 

 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 2. Änderungssatzung zur „Satzung über 
den Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung 
vom 07.11.2008“ vom 01.06.2015 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 
 
 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 01.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.06.2015 
 
 
 
206 1. Satzung zur Änderung der „Satzung für den 

Gleichstellungsbeirat der Stadt Detmold vom 
17.5.1999“ vom 01.06.2015 

 
Der Rat der Stadt Detmold hat aufgrund §§ 7 und 41 Ge-
meindeordnung NRW (GV.NRW.1994 S. 666) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2013 (GV.NRW. S.878), in Kraft getreten am 31. 
Dezember 2013 am 21.05.2015 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
In § 2 wird als erster Satz eingefügt: „Der Beirat soll zur 
Durchsetzung des Grundrechts der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern beitragen.“ 
 

§ 2 
 
In § 3 Abs. 1 Ziffer 2 der Satzung wird hinter dem Wort 
Stellvertreterinnen „/ Stellvertreter“ eingefügt. 
 

§ 3 
 
In § 4 Abs. 1 Satz 1 der Satzung wird hinter dem Wort Vor-
sitzende „/ einen Vorsitzenden“ und hinter den Wörtern 
stellvertretende Vorsitzende „/ einen stellvertretenden Vor-
sitzenden“ eingefügt. 
 

§ 4 
 
In § 5 Abs. 1 der Satzung wird am Satzanfang hinter dem 
Wort Die „ bzw. der“ eingefügt. 
In § 5 Abs. 3  der Satzung wird hinter den Wörtern Sit-
zungstag der „ / dem“ eingefügt. 
 

§ 5 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 01.06.2015 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



412 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Gemeinde Extertal 
 
207 Ordnungsbehördliche Verordnung über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonde-
rem Anlass vom 03.06.2015 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) 
vom 16. November 2006 (GV. NRW. S. 516) und der §§ 25 
ff. des Ordnungsbehördengesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528/SGV NRW S. 2060), 
in der zurzeit geltenden Fassung, wird von der Gemeinde 
Extertal als örtliche Ordnungsbehörde gemäß dem Be-
schluss des Rates der Gemeinde Extertal vom 02.06.2015 
für das Gebiet der Gemeinde Extertal folgende ordnungs-
behördliche Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen im Ortsteil Bösingfeld der Gemeinde Exter-
tal dürfen an folgenden Sonntagen geöffnet sein: 
 
1. am 14. Juni 2015 anlässlich des Extertaler Rathaus-

brunchs/40 Jahre Musikschule Extertal von 11:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr; 

2. am 08. November anlässlich eines Adventsmarktes von 
12:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
§ 2 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort 
zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 

LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden. 

 
§ 3 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und sei-
ner Städte und Gemeinden – in Kraft. 
 
Gemeinde Extertal 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit bekannt gemacht. 
 
Extertal, den 03.06.2015 
 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde Extertal vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Extertal, den 03.06.2015 
 
 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 413 
 

 

 

Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
208 Aufstellung des Bebauungsplanes H 19 „Nah-

versorgungsmarkt Mittelstraße/ Püngelsberg“, 
Stt. Horn 

 a) Aufstellungsbeschluss 
 b) Bekanntmachung der Öffentlichen Ausle-

gung 
 
zu a) 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung vom 20.05.2015 die Aufstellung des o.g. 
Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan überplant einen Teilbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes H 13 N „Püngelsberg“. 
Mit der Aufstellung ist die Ausweisung eines sonstigen 
Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Gebiet für 
großflächigen Handelsbetrieb – Nahversorgung“ gem. § 11 
(2) BauNVO verbunden, da eine Erweiterung des beste-
henden Lebensmittelmarktes in Planung ist. Die Abgren-
zung des Geltungsbereiches ist aus dem nachfolgend mit 
abgedrucktem Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
aufgestellt wird. 
 
Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (1) BauGB wird abgesehen. Gelegenheit zur Unterrich-
tung und Äußerung besteht im Rahmen der Offenlegung 
gem. § 3 (2) BauGB. 
 
zu b) 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 20.05.2015 beschlossen, den Entwurf des o.g. 
Bebauungsplanes öffentlich auszulegen. 
 
Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des Bebauungsplanes mit der 
Begründung sowie die folgenden bereits vorliegenden we-
sentlichen umweltbezogenen Informationen: 
• Lärmschutzgutachten (Untersuchung der Lärmbelas-

tung durch den geplanten Lebensmittelmarkt) betrifft 
insbesondere das Schutzgut Menschen 

• Verkehrsgutachten (Untersuchung der verkehrlichen 
Auswirkungen durch den geplanten Lebensmittelmarkt) 
betrifft insbesondere das Schutzgut Menschen 

vom 
 

17. Juni bis einschließlich 16. Juli 2015 
 
öffentlich ausliegen. Die öffentliche Auslegung findet beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Oberge-
schoss, Aushangtafel im Flur) zu folgenden Zeiten statt: 
Montags bis donnerstags zwischen 8:30 Uhr und 16:30 
Uhr, bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags 
bis 17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:00 Uhr und 12:00 
Uhr. 
 
 

 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-271 gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften (Markt-
platz 2, Zimmer 24) vorgebracht werden. Stellungnahmen, 
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (gem. § 4a 
(6) BauGB). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchge-
führt wird. Von der Erstellung eines Umweltberichtes nach 
§ 2 a BauGB und der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, 
welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, 
wird abgesehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in dem Entwurf der Planzeichnung verbind-
lich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 29.05.2015 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.06.2015 
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209 Aufstellung des Bebauungsplanes Fi 1 

„Beethovenweg/ Windmühlenweg“, Stt. Fis-
senknick 

 
Hier: Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 20.05.2015 beschlossen, mit den vorliegenden 
Entwürfen der Planunterlagen die öffentliche Auslegung 
und die Behördenbeteiligung durchzuführen.  
 
Gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des Bebauungsplanes mit der 
Begründung sowie die folgenden bereits vorliegenden we-
sentlichen umweltbezogenen Informationen: 
• Umweltbericht als Bestandteil der Begründung, der die 

durchgeführte Umweltprüfung und die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes beschreibt 
und bewertet. Dabei werden sämtliche Schutzgüter 
(Mensch, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Boden, 
Wasser, Klima, Landschafts-/ Ortsbild, Kultur- und 
Sachgüter und ihre Wechselwirkung) behandelt. 

• Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag mit Aussagen zu 
planungsrelevanten Arten (Vögel, Säugetiere) betrifft 
insbesondere das Schutzgut Tiere 

• Lärmschutzgutachten (Untersuchung der Lärmbelas-
tung durch den ansässigen Gastronomiebetrieb) betrifft 
insbesondere das Schutzgut Menschen 

vom  
 

17. Juni bis einschließlich 16. Juli 2015 
 
öffentlich ausliegen. Die öffentliche Auslegung findet beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Oberge-
schoss, Aushangtafel im Flur) zu folgenden Zeiten statt: 
Montags bis donnerstags zwischen 8:30 Uhr und 16:30 
Uhr, bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags 
bis 17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:00 Uhr und 12:00 
Uhr.  
 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-271 gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften (Markt-
platz 2, Zimmer 24) vorgebracht werden. Stellungnahmen, 
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (gem. § 4a 
(6) BauGB). 
 
 
 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in dem Entwurf der Planzeichnung verbind-
lich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 29.05.2015 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



416 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 417 
 

 

 

Gemeinde Kalletal 
 
210 Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde 

Kalletal vom 26.05.2015 
 
Aufgrund der  
 

- §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fas-
sung, 

- der §§ 60 und 61 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der 
zurzeit geltenden Fassung, 

- des § 53 Abs. 1e Satz 1 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW. S. 926) in der zurzeit geltenden 
Fassung sowie 

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 
(SüwVO Abw) vom 17.10.2013 (GV. NRW. S. 602)  
in der zurzeit geltenden Fassung – im Satzungstext 
bezeichnet als SüwVO Abw NRW 2013  – 

 
hat der Rat der Gemeinde Kalletal am 21.05.2015 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde umfasst 

unter anderem das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, 
Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im 
Gemeindegebiet anfallenden Abwassers sowie das 
Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms. Zur Ab-
wasserbeseitigungspflicht gehören nach § 53 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 7 LWG insbesondere 

 
1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung 

von Grundstücken, deren Bebaubarkeit nach Maß-
gabe des Baugesetzbuches durch einen Bebau-
ungsplan, einen Vorhaben- und Erschließungsplan 
oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergän-
zungssatzung begründet worden ist, 

 
2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den 

Grundstücken des Gemeindegebietes anfallenden 
Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschrei-
bung von Plänen nach § 58 Abs. 1 LWG,  

 
3. das Behandeln und die Einleitung des nach Num-

mer 2 übernommenen Abwassers sowie die Aufbe-
reitung des durch die Abwasserbeseitigung anfal-
lenden Klärschlamms für seine ordnungsgemäße 
Verwertung oder Beseitigung, 

 
4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweite-

rung oder die Anpassung der für die Abwasserbe-
seitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen 
Anlagen an die Anforderungen der §§ 54 ff. WHG 
und des § 57 LWG, 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranla-

gen anfallenden Schlamms und dessen Aufberei-
tung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder 
Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG); hierfür gilt 
die gesonderte Satzung der Gemeinde Kalletal über 
die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsan-
lagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) vom 
20.12.2006 in der jeweils gültigen Fassung, 

 
6. die Überwachung von Abwasserbehandlungsanla-

gen im Falle des § 53 Abs. 4 LWG,  
 
7. die Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 

nach Maßgabe des § 53 Abs. 1 a und b LWG. 
 
(2) Die Gemeinde stellt zum Zweck der Abwasserbeseiti-

gung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung 
oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasser-
beseitigung anfallenden Rückstände die erforderlichen 
dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche Ein-
richtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). 
Zur öffentlichen  Abwasseranlage gehören auch de-
zentrale öffentliche Versickerungsanlagen für Nieder-
schlagswasser sowie Auf- bzw. Ableitungsgräben wie z. 
B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestand-
teil der öffentlichen Abwasseranlage gewidmet worden 
sind. Die öffentlichen, dezentralen und zentralen Ab-
wasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit. 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage 

sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Er-
neuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung be-
stimmt die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden 
Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser 
im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 

 
2. Schmutzwasser: 

Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG 
das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftli-
chen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen 
abfließende Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 
54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austreten-
den und gesammelten Flüssigkeiten. 

 
3. Niederschlagswasser: 

Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
WHG das von Niederschlägen aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abflie-
ßende Wasser. 

 
4. Mischsystem: 

Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlags-
wasser gemeinsam gesammelt und fortgeleitet. 
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5. Trennsystem: 

Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlags-
wasser getrennt gesammelt und fortgeleitet. 

 
6. Öffentliche Abwasseranlage: 
 

a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von 
der Gemeinde selbst oder in ihrem Auftrag betrie-
benen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Be-
handeln und Einleiten von Abwasser sowie der 
Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindli-
chen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände 
dienen. 

 
b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die 

Grundstücksanschlussleitungen. 
 
c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung 

durch ein Druckentwässerungsnetz erfolgt und sich 
Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstü-
cken befinden, gehören die Hausanschlussleitungen 
einschließlich der Druckstationen nicht zur öffentli-
chen Abwasseranlage. 

 
d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne 

dieser Satzung gehören Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben, deren Entsorgung in der Sat-
zung der Gemeinde Kalletal über die Entsorgung 
von Grundstückentwässerungsanlagen (Kleinkläran-
lagen, abflusslose Gruben) vom 20.12.2006 in der 
jeweils gültigen Fassung geregelt ist. 

 
7. Anschlussleitungen: 

Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung 
werden Grundstücksanschlussleitungen und Hausan-
schlussleitungen verstanden. 

 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen 

von der öffentlichen Sammelleitung bis zur Grenze 
des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 

 
b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der pri-

vaten Grundstücksgrenze bis zu dem Gebäude auf 
dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den 
Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen 
unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem 
Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie Schäch-
te und Inspektionsöffnungen. Bei Druckentwässe-
rungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druck-
pumpe) auf dem privaten Grundstück Bestandteil 
der Hausanschlussleitung. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 

Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtun-
gen innerhalb der und an den zu entwässernden  Ge-
bäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, 
Rückhaltung und Ableitung des Abwassers auf dem 
Grundstück dienen (z.B. Abwasserrohre im Gebäude, 
Dachrinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffent-
lichen Abwasseranlage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Druckentwässerungsnetz: 

Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende 
Leitungsnetze, in denen der Transport von Abwasser 
einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen 
erzeugten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pum-
penschächte sind regelmäßig technisch notwendige 
Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind je-
doch Bestandteil der Hausanschlussleitung, die nicht 
zur öffentlichen Abwasseranlage gehört. 

 
10. Abscheider: 

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwer-
flüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider und ähnliche 
Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in 
die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus 
dem Abwasser verhindern. 

 
11. Anschlussnehmer: 

Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grund-
stücks, das an die öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen ist. § 20 Absatz 1 gilt entsprechend. 

 
12. Indirekteinleiter: 

Indirekteinleiter ist derjenige, der Abwasser in die öf-
fentliche Abwasseranlage einleitet oder sonst hineinge-
langen lässt (vgl. § 58 WHG). 

 
13. Grundstück: 

Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im 
Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der 
eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befin-
den sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anla-
gen, so kann die Gemeinde für jede dieser Anlagen die 
Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vor-
schriften dieser Satzung verlangen. 

 
§ 3 

Anschlussrecht 
 
Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden 
Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkungen in die-
ser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den Anschluss 
seines Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwas-
seranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche 

Grundstücke, die an eine betriebsfertige und aufnahme-
fähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wer-
den können. Dazu muss die öffentliche Abwasserlei-
tung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf 
dem Grundstück verlaufen. Die Gemeinde kann den 
Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hier-
durch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Die Gemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die 

Voraussetzungen des § 53  Abs. 4 Satz 1 LWG zur 
Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf An-
trag der Gemeinde auf den privaten Grundstückseigen-
tümer durch die untere Wasserbehörde erfüllt sind. Die-
ses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer 
bereit erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen 
Mehraufwendungen zu tragen. 
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(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemein-

de von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 

§ 5 
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch 

auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von 

Grundstücken, bei denen die Pflicht zur Beseitigung 
des Niederschlagswassers gemäß § 53 Absatz 3 a Satz 
1 LWG dem Eigentümer des Grundstücks obliegt. 

 
(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlags-

wassers nicht ausgeschlossen, wenn die Gemeinde 
von der Möglichkeit des § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG Ge-
brauch macht. 

 
§ 6 

Benutzungsrecht 
 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung 
hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich der Einschränkun-
gen in dieser Satzung und unter Beachtung der techni-
schen Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der 
haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das auf 
seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe 

und Abwässer nicht eingeleitet werden, die aufgrund ih-
rer Inhaltsstoffe 

 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden 

oder 
 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige 

Personal gefährden oder gesundheitlich beeinträch-
tigen oder 

 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen o-

der ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung ge-
fährden, erschweren oder behindern oder 

 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich er-

schweren oder verteuern oder 
 
5. die Klärschlammbehandlung-, -beseitigung oder -

verwertung beeinträchtigen oder verteuern oder 
 
6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasser-

behandlungsanlage so erheblich stören, dass 
dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen 
Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden kön-
nen. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere 

nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu 
Ablagerungen oder Verstopfungen in der Kanalisa-
tion führen können, 

 
 

 
2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und 

sonstigen privaten Behandlungsanlagen, 
 
3. Abwasser und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen 

Abwasserbeseitigung, insbesondere aus Kleinklär-
anlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, 
Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehäl-
tern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vor-
gesehene gemeindliche Einleitungsstelle eingeleitet 
werden, 

 
4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können 

sowie Stoffe, die nach Übersättigung im Abwasser 
in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu 
Abflussbehinderungen führen können, 

 
5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüs-

siggasbetriebenen Brennwertanlagen mit einer 
Nennwärmeleistung von mehr als 25 KW sowie 
nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen 
Brennwertanlagen, 

 
6. radioaktives Abwasser, 
 
7. Inhalte von Chemietoiletten, 
 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabtei-

lungen von Krankenhäusern und medizinischen In-
stituten,  

 
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung 

wie Gülle und Jauche, 
 
10. Silagewasser, 
 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser, 
 
12. Blut aus Schlachtungen, 
 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in 

schädlichen Konzentrationen freisetzen kann, 
 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie 

Abwasser, aus dem explosionsfähige Gas-Luft-
Gemische entstehen können,  

 
15. Emulsionen von Mineralölprodukten, 
 
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 

 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn folgende 

Grenzwerte an der Übergabestelle zur öffentlichen Ab-
wasseranlage nicht überschritten sind: 
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Parameter/Stoff     Grenzwert    Unters.Methode/ 
         Probenahme 
1. Temperatur     bis 35°     Untersuchungsmethode 
         u. Art der Probeent- 
         nahme entsprechend 
2. ph-Wert     6,5 - 9,5    der jeweils gültigen 

 Abwasser  
         VwV und seiner  

Anhänge 
3. Absetzbare Stoffe, soweit nicht bereits   
    durch Abs. 2 ausgeschlossen     
 a.) biologisch abbaubar  -  
 b.) biologisch nicht abbaubar  1,0 mg/l  
4. Verseifbare Öle und Fette als 
    Petrolätherextrakt    100 mg/l 
 
5. Kohlenwasserstoffe    20 mg/l 
 
6. Organische Lösungsmittel   a) mit Wasser mischen: 
     nur nach spezieller Festlegung 
     b) mit Wasser nicht mischen: 
     max. entsprechend ihrer 
     Wasserlöslichkeit und nach 
     entsprechender Festlegung. 
 
7. Phenole (berechnet C6H5OH)   100 mg/l 
 
8. Sulfat (So4 2-)    400 mg/l 
 
9a. Cyanid, leicht freisetzbar (CN)   0,1 mg/l 
 
9b. Cyanid ges. (CN)    2,0 mg/l 
 
10. Nitrit ges. (NO2)    20 mg/l 
 
11. Fluorid ges. (F-)    20 mg/l 
 
12. Freies Chlor (Cl2)    0,5 mg/l 
 
13. Sulfid ges. (S 2-)    2,0 mg/l 
14. Metalle (gelöst und ungelöst) 
      Silber ges. (Ag)    0,5 mg/l 
      Arsen ges. (As)   0,1 mg/l 
      Cadmium ges. (Cd)    0,1 mg/l 
      Cobalt ges. (Co)    1,0 mg/l 
      Chrom ges. (Cr)    0,5 mg/l 
      Chrom VI (Cr VI)    0,1 mg/l 
      Kupfer ges. (Cu)    0,5 mg/l 
      Quecksilber ges. (Hg)   0,05 mg/l 
      Nickel ges. (Ni)    0,5 mg/l 
      Blei ges. (Pb)    0,5 mg/l 
      Selen ges. (Se)    1,0 mg/l 
      Zink ges. (Zn)    2,0 mg/l 
15. Adsorbierbare organisch 
      gebundene Halogene (AOX)  1,0 mg/l 
16. 1,1,1-Trichlorethan   
      Trichlorethan  
      Tetrachlorethen   in der Summe ≤ 0,5 mg/l 
      Dichlormethan  
      Trichlormethan   
 
17.  Für Abwassereinleitungen, die den Bedingungen der VGS unterliegen, gelten die von  
 der zust. Wasserbehörde im Einzelfall gem. § 59 LWG festgelegten Anforderungen. 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 421 
 

 

 
Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit 
dem Ziel, diese Grenzwerte  einzuhalten, darf nicht 
erfolgen. 

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Schadstofffrachten 

(Volumenstrom und/oder Konzentration) festlegen. Sie 
kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, 
dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder ei-
ne Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers 
erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwas-

seranlage auf anderen Wegen als über die Anschluss-
leitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der 
Gemeinde erfolgen. 

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist 

ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der Abwas-
serbeseitigungspflicht befreit ist. 

 
(7) Die Gemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit wi-

derrufliche Befreiungen von den Anforderungen der Ab-
sätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich anderenfalls eine nicht 
beabsichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und 
Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht ent-
gegenstehen. Insbesondere kann die Gemeinde auf 
Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage- und Kühlwas-
ser der Abwasseranlage zugeführt wird. Der Indirektein-
leiter hat seinem Antrag die von der Gemeinde verlang-
ten Nachweise beizufügen. 

 
(8) Die Gemeinde kann die notwendigen Maßnahmen er-

greifen, um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder 
Stoffen zu verhindern, das unter Verletzung der Ab-
sätze 1 und 2 erfolgt; 

 
2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die 

Grenzwerte nach Absatz 3 nicht einhält. 
 

§ 8 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, 

Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges Abwas-
ser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseran-
lage in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort 
zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt 
dies jedoch nur, wenn die Gemeinde im Einzelfall ver-
langt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. 

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von 

der Gemeinde eine Vorbehandlung (Vorreinigung) auf 
dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von 
ihm zu errichtenden und zu betreibenden Abscheide- 
oder sonstigen Vorbehandlungsanlage angeordnet 
werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Nieder-
schlagswassers für die Gemeinde eine Pflicht zur Vor-
behandlung auslöst.  

 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenpro-

dukte und von Schlachtabwässern aus Schlachthöfen 
nach den Artikeln 8 ,9 und 10 (Material der Kategorien 
1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen 
durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhal-
tesystem mit einer maximalen Maschenweite von 2 mm 
geführt werden. 

 
(4) Die Abscheide- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen 

und deren Betrieb müssen den einschlägigen techni-
schen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die 
Gemeinde kann darüber hinausgehende Anforderungen 
an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der vor-
genannten Anlagen stellen, sofern dies im Einzelfall 
zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforder-
lich ist. 

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbe-

handlung anfallen, sind in Übereinstimmung mit den ab-
fallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der 
öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 

 
§ 9 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Ein-

schränkungen in dieser Satzung verpflichtet, sein 
Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungs-
pflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG an die öffentliche Ab-
wasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf 
dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschrän-

kungen in dieser Satzung verpflichtet, das gesamte auf 
seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutz-
wasser und Niederschlagswasser) in die öffentliche 
Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um 
seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c 
LWG  zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, 

wenn die in § 51 Absatz 2 Satz 1 LWG genannten Vo-
raussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben an-
fallendes Abwasser oder für zur Wärmegewinnung be-
nutztes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Vo-
raussetzungen ist der Gemeinde nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten 

Voraussetzungen ist das häusliche Abwasser aus 
landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Ab-
wasseranlage anzuschließen und dieser zuzuführen. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für 

das Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fäl-
len des § 5 Absätze 2 und 3 dieser Satzung.  

 
(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind 

das Schmutz- und das Niederschlagswasser den je-
weils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 

 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der 

Benutzung der baulichen Anlage an die öffentliche Ab-
wasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungs-
verfahren nach § 14 Absatz 1 ist durchzuführen. 
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(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung 

einer baulichen Anlage, so ist das Grundstück innerhalb 
von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öf-
fentliche Bekanntmachung oder Mitteilung an den An-
schlussberechtigen angezeigt wurde, dass das Grund-
stück angeschlossen werden kann. 

 
§ 10 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
für Schmutzwasser 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom An-

schluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
ganz oder teilweise befreit werden, wenn ein besonders 
begründetes Interesse an einer anderweitigen Beseiti-
gung oder Verwertung des Schmutzwassers besteht 
und - insbesondere durch Vorlage einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis - nachgewiesen werden kann, dass eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu 
besorgen ist. 

 
(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Ab-

satz 1 liegt nicht vor, wenn die anderweitige Beseiti-
gung oder Verwertung des Schmutzwassers lediglich 
dazu dienen soll, Gebühren zu sparen. 

 
§ 11 

Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des 
auf seinem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, 
so hat er dies der Gemeinde anzuzeigen. Die Gemeinde 
verzichtet in diesem Fall auf die Überlassung des verwen-
deten Niederschlagswassers gemäß § 53 Abs. 3 a Satz 2 
LWG, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Nie-
derschlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt ist 
und ein Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so 
dass eine Überschwemmung von Nachbargrundstücken 
durch Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann. 
Ein Verzicht auf die Abwasserüberlassung kommt nach § 
53 Abs. 3a Satz 2 LWG nur bei solchen Grundstücken in 
Betracht, die bereits an die öffentliche Abwasserkanalisati-
on angeschlossen sind.  
 

§ 12 
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungs-

netze 
 
(1) Führt die Gemeinde aus technischen oder wirtschaftli-

chen Gründen die Entwässerung mittels eines Druck-
entwässerungsnetzes durch, hat der Grundstückseigen-
tümer auf seine Kosten auf seinem Grundstück einen 
Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung ausrei-
chend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehö-
rige Druckleitung bis zur Grundstücksgrenze herzustel-
len, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu halten und 
gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Ent-
scheidung über Art, Ausführung, Bemessung und Lage 
des Pumpenschachtes, der Druckpumpe und der dazu-
gehörigen Druckleitung trifft die Gemeinde. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit einem 

geeigneten Fachunternehmer einen Wartungsvertrag 
abzuschließen, der eine Wartung der Druckpumpe ent-
sprechend den Angaben des Herstellers sicherstellt. 
Der Wartungsvertrag ist der Gemeinde bis zur Abnah-
me der Druckleitung, des Pumpenschachtes und der 
Druckpumpe vorzulegen. Für bereits bestehende  

 
Druckpumpen ist der Wartungsvertrag innerhalb von 6 
Monaten nach Inkrafttreten dieser Bestimmung vorzu-
legen.  

 
(3) Die Gemeinde kann den Nachweis der durchgeführten 

Wartungsarbeiten verlangen. 
 
(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und 

zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung des 
Pumpenschachtes ist unzulässig. 

 
§ 13 

Ausführung von Anschlussleitungen 
 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit 

einer eigenen Anschlussleitung und ohne technischen 
Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die 
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten 
mit Mischsystem ist für jedes Grundstück eine An-
schlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem je eine 
Anschlussleitung für Schmutz- und für Niederschlags-
wasser herzustellen. Auf Antrag können mehrere An-
schlussleitungen verlegt werden. Die Gemeinde kann 
den Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss 
an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des Zu-
stimmungsverfahrens nach § 14 dieser Satzung verlan-
gen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehre-

re selbständige Grundstücke geteilt, so gilt Absatz 1 für 
jedes der neu entstehenden Grundstücke. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau 

von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. 
Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebe-
ne durch funktionstüchtige Rückstausicherungen ge-
mäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
sichern. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugäng-
lich sein. Die Höhe der maßgebenden Rückstauebene 
ist die Oberkante des Kanalschachtdeckels des ge-
meindlichen Sammlers oberhalb des betreffenden 
Hausanschlusses. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem 

privaten Grundstück hat der Grundstückseigentümer 
einen geeigneten Einsteigeschacht mit Zugang für Per-
sonal auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes 
einzubauen. Dieser Einsteigeschacht ist mit einer lich-
ten Weite von 1,0 m Durchmesser bei kreisförmiger 
Grundfläche bzw. von 0,9 m x 0,9 m bei quadratischer 
Grundfläche in der Regel unmittelbar an der Grund-
stücksgrenze einzubauen. Wird die Anschlussleitung 
erneuert oder verändert, so hat der Grundstückseigen-
tümer nachträglich einen geeigneten Einsteigeschacht 
mit Zugang für Personal auf seinem Grundstück erst-
mals einzubauen, wenn dieser zuvor nicht eingebaut 
worden war.  

 
In Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grundstücksei-
gentümers von der Errichtung eines geeigneten Ein-
steigeschachts mit Zugang für Personal außerhalb des 
Gebäudes abgesehen werden.  

 
Der Einsteigeschacht außerhalb des Gebäudes muss 
jederzeit frei zugänglich zu öffnen sein. Eine Überbau-
ung oder Bepflanzung des Einstiegsschachts ist unzu-
lässig.  
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(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Aus-

führung der Anschlussleitungen bis zum Einsteige-
schacht sowie die Lage und Ausführung des Einsteige-
schachtes bestimmt die Gemeinde. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie 

die laufende Unterhaltung der haustechnischen Abwas-
seranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem 
anzuschließenden Grundstück führt der Grundstücksei-
gentümer auf seine Kosten durch. Die Hausanschluss-
leitung ist in Abstimmung mit der Gemeinde zu erstellen  

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürli-

ches Gefälle zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann 
die Gemeinde von dem Grundstückseigentümer zur 
ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks den 
Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. 
Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. 

 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke 

durch eine gemeinsame Anschlussleitung entwässert 
werden. Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind 
dinglich im Grundbuch abzusichern. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche 

Abwasseranlage vorhanden ist, Neubauten errichtet 
oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseran-
fall nach sich ziehen, hat der Grundstückseigentümer 
auf seinem Grundstück Anlagen für einen späteren An-
schluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf seine 
Kosten vorzubereiten. 

 
(10) Bei bestehenden Anlagen, die bisher über keinen 

erforderlichen Einsteigeschacht mit Zugang für Perso-
nen verfügen, wird die Gemeinde die Errichtung der 
Einsteigeschächte im Zuge der Ausführungen von Um-
bau- und Sanierungsarbeiten an den öffentlichen Kanä-
len von dem jeweiligen Grundstückseigentümer fordern. 
Die tatsächlichen Kosten für die Errichtung dieser 
Schächte und evtl. Kosten für die Änderung bzw. Her-
stellung der Anschlussleitungen auf dem privaten 
Grundstück hat der Grundstückseigentümer zu tragen. 
Kommt der Grundstückseigentümer der Aufforderung 
zur Errichtung der Einsteigeschächte nicht nach, so 
kann die Gemeinde die Schächte errichten lassen und 
erhebt die tatsächlich entstandenen Kosten vom 
Grundstückseigentümer im Wege des Kostenersatzes. 
Ebenfalls sind die Kosten vom Grundstückseigentümer 
in den Fällen zu tragen, in denen die Gemeinde ver-
pflichtet ist, einen Einsteigeschacht zu errichten, wenn 
im Einzelfall dafür ein besonderes öffentliches Interesse 
vorliegt. Darüber hinaus sind im Falle des Abs. 2 die für 
die Verlegung von mehreren Anschlussleitungen ent-
stehenden Mehrkosten vom Anschlussnehmer zu tra-
gen. 

 
§ 14 

Zustimmungsverfahren 
 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf 

der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. 
Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor 
der Durchführung der Anschlussarbeiten schriftlich zu 
beantragen. Dem Antrag sind folgende Unterlagen bei-
zufügen: 

 
a) Baubeschreibung mit Angaben über Art und Menge 

des Abwassers. 

 
b) Übersichtsplan M 1:500 mit Angaben der Lage der 

Kontrollschächte. 
 
c) Lageplan M 1:100 mit Darstellung der außerhalb 

des Gebäudes befindlichen Schmutz- und Nieder-
schlagswasserleitungen. 

 
d) Schnitte mit Höhenangaben des Keller- bzw. Erdge-

schosses. 
 
(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen 

Gebäudes hat der Anschlussnehmer eine Woche vor 
der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Gemein-
de mitzuteilen. Diese sichert die Anschlussleitung auf 
Kosten des Anschlussnehmers. 

 
(3) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage darf 

erst erfolgen, nachdem die Gemeinde die Anschlusslei-
tung und die Einsteigeschächte abgenommen hat. Bei 
der Abnahme müssen die Anlagen sichtbar und gut zu-
gänglich sein. Durch die Abnahme übernimmt die Ge-
meinde keine zivilrechtliche Haftung für die fehlerfreie 
und vorschriftsmäßige Ausführung der Anlage. 

 
§ 15 

Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwas-
serleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung privater Ab-

wasserleitungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwa-
chung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsver-
ordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW 2013). Private 
Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 
61 Abs. 1 LWG, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 so 
zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen 
an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hier-
zu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Ab-
wasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1c LWG ge-
genüber der Gemeinde.  

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwas-

serleitungen dürfen nur durch anerkannte Sachkundige 
gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 2013 durchgeführt wer-
den.  

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 sind im Erd-

reich oder unzulänglich verlegte private Abwasserlei-
tungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwas-
ser oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser 
einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-
Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne 
Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder In-
spektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der 
Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
2013 Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung 
von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in 
dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austreten-
des Abwasser aufgefangen und erkannt wird.  

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt ei-

ne Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Ab-
wasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den 
§§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW 2013. Nach § 8 Abs. 2 
SüwVO Abw NRW 2013 hat der Eigentümer des 
Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW 
2013 der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, 
die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder 
nach ihrer wesentlicher Änderung unverzüglich von  
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Sachkundigen nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit 
prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für be-
stehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen 
aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw NRW 2013. 
Legt die Gemeinde darüber hinaus durch gesonderte 
Satzung gemäß § 53 Abs. 1e Satz 1 Nr. 1 LWG Prüf-
fristen fest, so werden die betroffenen Grundstücksei-
gentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Gemein-
de hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrich-
tungs- und Beratungspflicht (§ 53 Abs. 1e Satz 3 LWG) 
informiert. Das gleiche gilt, wenn die Gemeinde Sat-
zungen nach altem Recht gemäß § 53 Abs. 1e Satz 2 
LWG fortführt. 

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 

Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. 
Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW 2013 gelten 
die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allge-
mein anerkannte Regeln der Technik, soweit die 
SüwVO Abw NRW 2013 keine abweichenden Regelun-
gen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 ist das 

Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in einer 
Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 
2013 zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung 
die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW 2013 ge-
nannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung 
nebst Anlagen ist der Gemeinde durch den Grund-
stückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 
bzw. Abs. 8 SüwVO Abw NRW 2013) unverzüglich 
nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine 
zeitnahe Hilfestellung durch die Gemeinde erfolgen 
kann.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 

auf Zustand und Funktionstüchtigkeit geprüft worden 
sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW 2013 kei-
ner erneuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbeschei-
nigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden An-
forderungen entsprochen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeit-

punkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 
SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von 
den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 
2013 kann die Gemeinde gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 
SüwVO Abw NRW 2013 nach pflichtgemäßem Ermes-
sen im Einzelfall entscheiden. 

 
§ 16 

Indirekteinleiter-Kataster 
 
(1) Die Gemeinde führt ein Kataster über Indirekteinleitun-

gen, deren Beschaffenheit erheblich vom häuslichen 
Abwasser abweicht. 

 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der 

Gemeinde mit dem Antrag nach § 14 Absatz 1 die ab-
wassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. 
Bei bestehenden Anschlüssen hat dies innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu ge-
schehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der 
Gemeinde Auskunft über die Zusammensetzung des 
Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung 
des Abwassers zu erteilen. Soweit es sich um  

 
 
genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im Sinne 
der §§ 58 WHG und 59 LWG handelt, genügt in der 
Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der 
zuständigen Wasserbehörde. 

 
§ 17 

Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasserunter-

suchungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. 
Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang 
und Turnus der Probenahmen. 

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der An-

schlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein Verstoß 
gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung 
vorliegt. 

 
§ 18 

Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Ge-

meinde auf Verlangen die für den Vollzug dieser Sat-
zung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zu-
stand der haustechnischen Abwasseranlagen und der 
Hausanschlussleitung zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben 

die Gemeinde unverzüglich zu benachrichtigen, wenn  
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen 
durch Umstände beeinträchtigt  wird, die auf 
Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzu-
führen sein können  (z.B. Verstopfungen 
von Abwasserleitungen), 

 
2. Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlage geraten 

sind oder zu geraten drohen, die  den Anforde-
rungen nach § 7 nicht entsprechen, 

 
3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers er-

heblich ändert, 
 
4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde 

liegenden Daten erheblich ändern, 
 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des An-

schluss- oder Benutzungsrechtes  entfallen. 
 
(3) Bedienstete der Gemeinde und Beauftragte der Ge-

meinde mit Berechtigungsausweis sind berechtigt, die 
angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit die-
ses zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Ab-
wasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Sat-
zung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigten haben das Betreten von Grundstücken und 
Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen An-
lageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken zu 
gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 53 Abs. 4 a 
Satz 2 LWG auch für Anlagen zur Ableitung von Ab-
wasser, das der Gemeinde zu überlassen ist. Die 
Grundrechte der Verpflichteten zu sind beachten. 
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§ 19 

Haftung 
 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben 

für eine ordnungsgemäße Benutzung der haustechni-
schen Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser 
Satzung zu sorgen. Sie haften für alle Schäden und 
Nachteile, die der Gemeinde infolge eines mangelhaf-
ten Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung 
der haustechnischen Abwasseranlagen oder infolge ei-
ner satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Ab-
wasseranlage entstehen.  

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Ge-

meinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen. 
 
(3) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch höhe-

re Gewalt hervorgerufen werden. Sie haftet auch nicht 
für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorge-
schriebenen Rückstausicherungen nicht vorhanden 
sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
§ 20 

Berechtigte und Verpflichtete 
 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Satzung 

für Grundstückseigentümer ergeben, gelten entspre-
chend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich Berechtigte sowie für die Trä-
ger der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser 

Satzung für die Benutzung der öffentlichen Abwasser-
anlage ergeben, für jeden, der  

 
1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den ange-

schlossenen Grundstücken anfallende Abwasser 
abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, 
Untermieter etc.) oder  

 
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Ab-

wasser zuführt. 
 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

entgegen 
 

1. § 7 Absatz 1 und 2  
 Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseran-

lage einleitet oder einbringt, deren Einleitung oder 
Einbringung ausgeschlossen ist.  

 
2. § 7 Absatz 3 und 4 
 Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom 

hinaus einleitet oder hinsichtlich der Beschaffenheit 
und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte 
nicht einhält oder das Abwasser zur Einhaltung der 
Grenzwerte verdünnt oder vermischt. 

 
 
 
 
 

 
3. § 7 Absatz 5 
 Abwasser ohne Einwilligung der Gemeinde auf an-

deren Wegen als über die Anschlussleitung eines 
Grundstücks in die öffentliche Abwasseranlage ein-
leitet. 

 
4. § 8 
 Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Ben-

zol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges 
Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Ab-
wasseranlage nicht in entsprechende Abscheider 
einleitet oder Abscheider nicht oder nicht ordnungs-
gemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidegut 
nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen 
Vorschriften entsorgt oder Abscheidegut der öffent-
lichen Abwasseranlage zuführt.  

 
5. § 9 Absatz 2 
 das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseran-

lage einleitet. 
 
6. § 9 Absatz 6 
 in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das 

Schmutz- und das Niederschlagswasser nicht den 
jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt.  

 
7. § 11 
 auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlags-

wasser als Brauchwasser nutzt, ohne  die-
ses der Gemeinde angezeigt zu haben.  

 
8. §§ 12 Abs. 4, 13 Absatz 4 
 die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnungen o-

der die Einsteigeschächte nicht frei zugänglich hält. 
 
9. § 14 Absatz 1 
 den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 

ohne vorherige Zustimmung der Gemeinde herstellt 
oder ändert. 

 
10. § 14 Absatz 2 
 den Abbruch eines mit einem Anschluss versehe-

nen Gebäudes nicht oder nicht rechtzeitig der Ge-
meinde mitteilt. 

 
11. § 15 Absatz 6 Satz 3 
 die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- 

und Funktionsprüfung der Gemeinde nicht vorlegt. 
 
12. § 16 Absatz 2 
 der Gemeinde die abwassererzeugenden Betriebs-

vorgänge nicht oder nicht rechtzeitig benennt oder 
auf ein entsprechendes Verlangen der Gemeinde 
hin keine oder nur eine unzureichende Auskunft 
über die Zusammensetzung des Abwassers, den 
Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwas-
sers erteilt.  

 
13. § 18 Absatz 3 
 die Bediensteten der Gemeinde oder die durch die 

Gemeinde Beauftragten mit Berechtigungsausweis 
daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der ge-
meindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum 
Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen 
Grundstücke zu betreten, oder diesem Personen-
kreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlagetei-
len auf den angeschlossenen Grundstücken ge-
währt. 
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(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an 

der öffentlichen Abwasseranlage vornimmt, Schachtab-
deckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient 
oder in einen Bestandteil der öffentlichen Abwasseran-
lage, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt.  

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 kön-

nen mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet wer-
den. 

 
§ 22 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwasserbe-
seitigungssatzung der Gemeinde Kalletal vom 21.12.2010 
außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Abwasserbeseitigungssatzung der Ge-
meinde Kalletal vom 26.05.2015 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung wird zusätz-
lich zur Veröffentlichung im Kreisblatt – Amtsblatt des Krei-
ses Lippe und seiner Städte und Gemeinden auf der Inter-
netseite der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de 
Rubrik Bekanntmachungen zugänglich gemacht. 
 
Kalletal, den 26.05.2015 
 
Gemeinde Kalletal  
Der Bürgermeister 
In Vertretung  
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 10.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
211 Aufhebungssatzung zur „Satzung der Ge-

meinde Kalletal zur Abänderung der Fristen 
bei der Dichtheitsprüfung von privaten Ab-
wasserleitungen gemäß § 61a Abs. 3 – 7 LWG 
NRW in den Bereichen der Wasserschutzge-
biete“ vom 26.05.2015 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der 
zurzeit geltenden Fassung und der §§ 60, 61 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der 
Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung am 21.05.2015 folgen-
de Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Aufhebung 

Die Satzung der Gemeinde Kalletal zur Abänderung der 
Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserlei-
tungen gemäß § 61a Abs. 3 – 7 LWG NRW in den Berei-
chen der Wasserschutzgebiete vom 24.01.2011 wird auf-
gehoben. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Aufhebungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Aufhebungssatzung zur „Satzung der 
Gemeinde Kalletal zur Abänderung der Fristen bei der 
Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß 
§ 61a Abs. 3 – 7 LWG NRW in den Bereichen der Wasser-
schutzgebiete“ vom 26.05.2015 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
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Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung wird zusätz-
lich zur Veröffentlichung im Kreisblatt – Amtsblatt des Krei-
ses Lippe und seiner Städte und Gemeinden auf der Inter-
netseite der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de 
Rubrik Bekanntmachungen zugänglich gemacht. 
 
Kalletal, den 26.05.2015 
 
Gemeinde Kalletal  
Der Bürgermeister 
In Vertretung  
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 10.06.2015 
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Gemeinde Schlangen 
 
212 Ersatzbestimmung von Vertretern gem. § 45 

Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes (KwahlG) 
 
Ratsmitglied  Ansgar Hoffmann (CDU)  hat gegenüber dem 
Wahlleiter erklärt, dass er auf sein Ratsmandat mit Wirkung 
vom 18.05.2015 verzichtet. 
 
Ich stelle hiermit fest, dass der unter der lfd. Nr. 11 der Re-
serveliste der Christlich Demokratischen  Union Deutsch-
lands (CDU) aufgeführte Bewerber, Herr Matthias Buch-
heim, Lindenstraße 14, 33189 Schlangen, in den Rat der 
Gemeinde Schlangen gewählt ist. 
 
Gem. § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes wird diese 
Entscheidung hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gem. § 39 Abs. 1 in Verbindung mit § 45 Abs. 1 KwahlG 
kann gegen die Feststellung innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe bei mir, Kirchplatz 6, 33189 Schlangen, Ein-
spruch eingelegt werden. Der Einspruch ist schriftlich ein-
zureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Schlangen, den 27.05.2015 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister als Wahlleiter 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 


